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Registergericht Kéln HRB 121838

Allgemeine Einkaufsbedingungen

§ 1 Allgemeines — Geltungsbereich

M

Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschlieilich;
entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen
abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir
nicht an, es sei denn, wir hatten ausdrucklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder
von unseren  Einkaufsbedingungen  abweichender
Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten
vorbehaltlos annehmen.

)

Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten
zwecks Ausflhrung dieses Vertrages getroffen werden,
sind in diesem Vertrag schriftich niederzulegen.
Lieferabrufe koénnen auch durch Datenfernibertragung
erfolgen.

©)

Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenulber
Unternehmern(§ 14 BGB), juristischen Personen des
offentlichen Rechts oder offentlich-rechtlichen
Sondervermogen.

(4)

Unsere Einkaufbedingungen gelten insbesondere fir
Vertrage uUber den Verkauf und/oder die Lieferung
beweglicher Sachen, ohne Ricksicht darauf, ob der
Verkéaufer diese selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft
(§§ 433, 651 BGB), aber auch fir Dienstleistungen. Sofern
nichts anderes vereinbart, gelten diese
Einkaufsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung
von uns gultigen bzw. jedenfalls in der dem Lieferanten
zuletzt in  Textform  mitgeteilten  Fassung als
Rahmenvereinbarung auch fir gleichartige kinftige
Vertrage, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie
hinweisen mussten.

§ 2 Angebot — Angebotsunterlagen

(1)

Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb
einer Frist von 2 Wochen anzunehmen. Geschieht dies
nicht, sind wir zum Widerruf der Bestellung berechtigt.
Lieferabrufe werden spatestens verbindlich, wenn der
Lieferant nicht binnen einer Woche seit Zugang
widerspricht.

)

An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und
Urheberrechte vor; sie durfen Dritten ohne unsere
ausdriickliche schriftliche Zustimmung nicht zuganglich
gemacht werden. Sie sind ausschlieBlich fir die Fertigung
auf Grund unserer Bestellung zu verwenden; nach

Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert
zuriickzugeben. Dritten gegenlber sind sie geheim zu
halten, insoweit gilt ergdnzend die Regelung von § 9 Abs.

®).
§ 3 Preise — Zahlungsbedingungen

(1)

Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend.
Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schlief3t
der Preis Lieferung ,frei Haus®, einschlieBlich Verpackung
ein. Die Rickgabe der Verpackung bedarf besonderer
Vereinbarung.

Der Lieferant hat die Qualitat der Liefergegenstande standig
zu Uberprifen. Der Lieferant wird uns Uber die Moglichkeit
einer Qualitatsverbesserung unverziglich informieren.

@)

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis nicht enthalten.

€

Rechnungen kénnen wir nur bearbeiten, wenn diese —
entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung — die
dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; fiir alle wegen
Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen
ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist,
dass er diese nicht zu vertreten hat.

“)

Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist,
den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab
Lieferung und Rechnungserhalt, mit 2% Skonto oder
innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt netto.

®)
Aufrechnungs- und Zurlickbehaltungsrechte stehen uns in
gesetzlichem Umfang zu.

§ 4 Lieferzeit

(1)

Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend.
Mafgebend fiir die Einhaltung des Liefertermins oder der
Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei uns.

@

Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzuglich schriftlich in
Kenntnis zu setzen, wenn Umstande eintreten oder ihm
erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die
bedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.

3
Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen
Anspriche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach



fruchtlosem  Ablauf  einer  angemessenen Frist
Schadensersatz statt der Leistung und Rucktritt zu
verlangen. Verlangen wir Schadensersatz, steht dem
Lieferanten das Recht zu, uns nachzuweisen, dass er die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

4

Ereignisse  hoherer  Gewalt, einschlieBlich  Krieg,
Terrorismus, Pandemien, behérdlicher MaRnahmen,
Naturkatastrophen sowie sonstiger unvorhersehbarer und
aulerhalb des Einflussbereichs des Lieferanten liegender
Umstande, berechtigen den Lieferanten nur dann zur
Leistungsstérung, wenn er uns das Ereignis und dessen
voraussichtliche Dauer unverziglich schriftlich angezeigt
hat und nachweist, dass er samtliche zumutbaren
MafRnahmen zur Schadensminderung ergriffen hat.

§ 5 Qualitat

(1)

Der Lieferant hat fir seine Lieferung die anerkannten
Regeln der Technik, die Sicherheitsvorschriften und die
vereinbarten technischen Daten einzuhalten. Anderungen
des Liefergegenstandes bedlrfen unserer vorherigen
schriftlichen Zustimmung.

)

Im Rahmen seiner Haftung fur Schadensfalle im Sinn von
Abs. (1) ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige
Aufwendungen gemaR §§ 683, 670 BGB oder gemaR §§
830, 840, 426 BGB zu erstatten, die sich aus oder im
Zusammenhang mit einer von uns durchgefiihrten
Riickrufaktion ergeben. Uber Inhalt und Umfang der
durchzufiihrenden RuckrufmalRnahmen werden wir den
Lieferanten — soweit moglich und zumutbar — unterrichten
und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberuhrt
bleiben sonstige gesetzliche Anspriche.

3)

Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-
Versicherung mit einer Deckungssumme von € 10 Mio. pro
Personenschaden/Sachschaden — pauschal - zu
unterhalten; stehen uns weitergehende
Schadensersatzanspriiche zu, so bleiben diese unberihrt.

“4)

Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche
Zustimmung nicht berechtigt, die von ihm geschuldete
Leistung durch Dritte (z.B. Subunternehmer,
Zwischenhandler etc.) erbringen zu lassen.

Der Lieferant tragt das Beschaffungsrisiko fir seine
Leistungen, wenn nicht im Einzelfall etwas anderes
vereinbart ist (z.B. Beschrankung auf Vorrat, Lagerbestand
etc.).

(5)

Der Lieferant tragt samtliche im Zusammenhang mit der
Nacherflllung stehenden Aufwendungen im Sinne des §
439 Abs. 3 BGB, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-
Material- sowie Aus- und Einbaukosten. Dies gilt auch im

kaufmannischen Verkehr (§§ 377, 381 HGB) und
unabhangig davon, ob der Lieferant den Mangel zu
vertreten hat. Unsere Anspriiche aus Lieferantenregress
(§§ 445a, 445b BGB) bleiben unberihrt.

§ 6 Gefahreniibergang — Dokumente

(1)
Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich
vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen.

(2)

Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und
Lieferscheinen exakt unsere Bestellnummer anzugeben;
unterlasst er dies, so sind die dadurch entstehenden
Verzoégerungen in der Bearbeitung nicht von uns zu
vertreten.

§ 7 Méangeluntersuchung — Mangelhaftung

(1

Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener
Frist auf etwaige Qualitats- und Quantitatsabweichungen zu
prifen; die Rige ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer
Frist von 5 Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang oder
bei versteckten Mangeln ab Entdeckung, beim Lieferanten
eingeht.

@)

Die gesetzlichen Mangelanspriche stehen uns ungekurzt
zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach
unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer
neuen Sache zu verlangen. Das Recht auf Schadensersatz,
insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung
bleibt ausdriicklich vorbehalten.

@)

Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die
Mangelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn der Lieferant
in Verzug ist.

4)

Die Verjahrungsfrist betragt 36 Monate, gerechnet ab
Gefahrenlbergang, soweit nicht die zwingenden
Bestimmungen der §§ 478, 479 BGB eingreifen.

§ 8 Produkthaftung — Freistellung —
Haftpflichtversicherungsschutz

(1)

Soweit der Lieferant fir einen Produktschaden
verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von
Schadensersatzansprichen Dritter auf erstes Anfordern
freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und
Organisationsbereich gesetzt ist und er im AuRenverhaltnis
selbst haftet. Die Freistellungsverpflichtung gilt nicht, soweit
der Anspruch auf grob fahrlassiger oder vorsatzlicher
Pflichtverletzung durch uns beruht.



Die uns zustehenden gesetzlich bestimmten
Regressanspriiche innerhalb einer Lieferkette
(Lieferantenregress gemaR §§ 445a, 445b, 478 BGB)
stehen uns neben den Mangelansprichen uneingeschrankt
zu. Wir sind insbesondere berechtigt, genau die Art der
Nacherflllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom
Lieferanten zu verlangen, die wir unserem Abnehmer im
Einzelfall schulden. Unser gesetzliches Wahlrecht (§ 439
Abs. 1 BGB) wird hierdurch nicht eingeschrankt.

Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzuglich MwSt.) zu
den anderen verarbeiteten Gegenstdnden zur Zeit der
Verarbeitung.

2

Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht
gehdrenden Gegenstanden untrennbar vermischt, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im
Verhaltnis des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis
zuziglich MwSt.)) zu den anderen vermischten
Gegenstanden zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die
Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass
der Lieferant uns anteilmaRig Miteigentum Ubertragt; der
Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das
Miteigentum fir uns.

@)

An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der
Lieferant ist weiter verpflichtet, die Werkzeuge
ausschliefllich fur die Herstellung der von uns bestellten
Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die uns
gehorenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschaden zu
versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle
Entschadigungsanspriiche aus dieser Versicherung ab; wir
nehmen die Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist
verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche
Wartungs-  und Inspektionsarbeiten  sowie  alle
Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene
Kosten rechtzeitig durchzufiihren. Etwaige Storfalle hat er
uns sofort anzuzeigen; unterlasst er dies schuldhaft, so
bleiben Schadensersatzanspriiche unberihrt.

§ 9 Schutzrechte

(1)

Der Lieferant gewahrleistet, dass im Zusammenhang mit
seiner Lieferung keine Rechte Dritter innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland verletzt werden.

@)

Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch
genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes
schriftiches  Anfordern von  diesen  Ansprichen
freizustellen; wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten —
ohne Zustimmung des Lieferanten — irgendwelche
Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich
abzuschlieRen.

(©)

Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle
Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit
der Inanspruchnahme durch einen Dritten
notwendigerweise erwachsen.

4
Die Verjahrungsfrist betragt 36 Monate, gerechnet ab
Gefahrenlbergang.

§ 10 Eigentumsvorbehalt — Beistellung — Werkzeuge —
Geheimhaltung

Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir
uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung
durch den Lieferanten werden fiir uns vorgenommen. Wird
unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehérenden
Gegenstanden verarbeitet, so erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhaltnis des Anteils
am Gesamtprodukt.

§ 11 Rechtswahl/ Gerichtsstand

Der jeweilige Einzelvertrag unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland (unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts).

Erflllungsort ist Lindlar.

AusschlieBlicher -auch internationaler- Gerichtsstand fur
alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen
Einkaufsbedingungen ist, nach Hohe des Streitwerts das
Amtsgericht Wipperfiurth bzw. das Landgericht Koln,
Deutschland, soweit nicht im Einzelfall ein abweichender
gesetzlich zwingender Gerichtsstand einschlagig ist.

§ 12 Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Der Lieferant hat bei der Erbringung seiner Leistung
samtliche glltigen Gesetze, die anerkannten Regeln von
Wissenschaft und Technik, sowie die Ublichen
Sicherheitsstandards einzuhalten und auf unser Verlangen
hin geeignete Nachweise vorzulegen, aufgrund derer sich
die Einhaltung geltender Gesetze und Standards belegen
Iasst. Der Lieferant garantiert uns
verschuldensunabhéangig, dass der Lieferant und alle
direkten und indirekten Nachunternehmer einschlieRlich
vom Lieferant beauftragter
Arbeitnehmeriberlassungsunternehmen die gesetzlichen
Bestimmungen zur Bekampfung der Schwarzarbeit, des
Arbeitnehmerentsendegesetzes, des
Arbeitnehmeruberlassungsgesetzes und des
Mindestlohngesetzes einzuhalten. Der Lieferant wird
hinsichtlich der von ihm eingeschalteten Nachunternehmer
oder Arbeithnehmeruberlassungsunternehmen geeignete
MaRnahmen ergreifen, um die Einhaltung der genannten
gesetzlichen Vorgaben durch direkte und indirekte
Nachunternehmer oder
Arbeitnehmeritberlassungsunternehmen  sicherzustellen
und zu uUberprifen. Wir behalten uns entsprechende
Kontrollen vor. Sollten wir von Arbeitnehmern des
Lieferanten oder etwaiger Nachunternehmer oder etwaiger



Arbeitnehmeritberlassungsunternehmen  und/oder den
Sozialkassen nach § 14 Arbeitnehmerentsendegesetz, § 13
Mindestlohngesetz oder weiterer eine entsprechende
Haftung anordnenden gesetzlichen Vorschriften in
Anspruch genommen werden, wird der Lieferant uns von
diesen Anspriichen und damit in Zusammenhang
stehenden Kosten vollumfanglich freistellen.

Gefahrstoffe miissen wir nur annehmen, wenn der Lieferant
bei Lieferung ein Sicherheitsdatenblatt vorlegt, welches den
einschlagigen Gesetzen (z. B. Gefahrgutverordnung StralRe
und Eisenbahn GGVSE und dem Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz) entspricht.

Soweit dem Lieferant das Lieferanten-Qualitdtshandbuch
von uns ausgehandigt wurde (oder er dieses von unserer
Webseite heruntergeladen hat), hat er auch die darin
festgelegten Qualitatsstandards und Verfahren zu erfillen.

§ 13 IT-Sicherheit / Cyber-Security

Der Lieferant ist verpflichtet, angemessene technische und
organisatorische MaRnahmen (TOM) zur Gewahrleistung
der Informations- und IT-Sicherheit einzuhalten und
insbesondere Systeme vorzuhalten, die dem Stand der
Technik zum Schutz vor Malware, Cyberangriffen und
unbefugten Zugriffen entsprechen. Sicherheitsrelevante
Vorfélle, die die Lieferfahigkeit beeintrachtigen kdnnen, sind
uns unverziglich mitzuteilen.

§ 14 Einhaltung menschenrechtlicher und
umweltbezogener Sorgfaltspflichten

Der Lieferant sichert zu, die gesetzlichen Vorgaben zur
Achtung menschenrechtlicher und umweltbezogener
Mindeststandards entlang seiner Lieferkette einzuhalten. Er
verpflichtet sich, auf Nachfrage geeignete Nachweise Uber
entsprechende Prozesse zu erbringen.



	§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
	§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen
	§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen
	§ 4 Lieferzeit
	§ 5 Qualität
	§ 6 Gefahrenübergang – Dokumente
	§ 7 Mängeluntersuchung – Mängelhaftung
	§ 8 Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz
	§ 9 Schutzrechte
	§ 10 Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge – Geheimhaltung
	§ 11 Rechtswahl/ Gerichtsstand

